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 Nr.    TÖB                                   Anregung                                                                                                                                                                                                                       Stellungnahme der Verwaltung                                                                           Beschlussvorschlag     Beschluss
1 Gemeinde Zai-

senhausen

Schreiben vom
10.10.2022

Aufgaben und/oder Interessen der Gemeinde Zaisenhausen bezüglich des im Betreff genannten Bebau-
ungsplanverfahrens „Mühlstraße“ werden nicht berührt. Wir haben deshalb keine Einwendungen zu
Ihrer Planung.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

2 Zweckverband
Bodensee-Was-
serversorgung

Schreiben vom
10.10.2022

Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV.

Es werden daher keine Bedenken erhoben.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

3 Gemeinde Ster-
nenfeld

Schreiben vom
11.10.2022

Belange der Gemeinde Sternenfels sind nicht betroffen. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

4 Netze-Gesell-
schaft Südwest
mbH

Schreiben vom
11.10.2022

Im Bereich der bestehenden Straßen und Wege, sowie innerhalb des Plangebiets sind Erdgasleitungen
vorhanden, die in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, bzw. Grundstückseigentümer verlegt
wurden.

Die entsprechenden Planunterlagen erhalten Sie über die E-Mailadresse:
Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de

Evtl. bestehende dingliche Sicherungen für die Bestandsanlagen sind zu erhalten oder im Zuge des
Verfahrens neu zu begründen. Wir bitten Sie unsere Kollegen bei der EnBW AG vom Fachbereich Grund-
stücksrecht, E-Mail: PGRM-Bodenordnung@Netze-BW.de, zum gegebenen Verfahrenszeitpunkt zu be-
teiligen.

Bei wesentlichen Änderungen der Höhenlage der Straßen- und Gehwegoberflächen (Abtrag > 10 cm,
Auftrag < 30 cm) sowie bei anderen Maßnahmen, die die Gasleitungen tangieren, ist die

Netze- Gesellschaft Südwest mbH, Technischer Service TNN
Email: NB_Anschluss_Netzthemen@netze-suedwest.de
Tel. Nr : 07243 3427-272

rechtzeitig in die Planung mit einzubeziehen . Dies dient zur Kostenminimierung bei evtl. erforderlichen
Umbaumaßnahmen oder Umplanungen. Gleiches gilt für evtl. Teilnahmen an Ausschreibungen von
Bauleistungen.

Sollten im Zuge dieser Maßnahme ausnahmsweise Umlegungen unserer Versorgungsleitungen erforder-
lich sein und hat die Gemeinde Ersatzansprüche gegenüber Dritten oder leisten Dritte Zuschüsse, sind
diese zur Minderung der Änderungskosten zu verwenden, soweit dies mit der Zweckbestimmung der
geleisteten Zuschüsse in Einklang steht. Die Kostenerstattungsregelung für förmlich festgelegte Sanie-
rungsgebiete gemäß § 150 Baugesetzbuch bleibt unberührt. Bei dinglich gesicherten Verteilungsanlagen
gilt die gesetzliche Folgekostenregelung (§ 1023 BGB).

Ein Anschluss zusätzlicher Straßen, bzw. neue Netzanschlüsse an das vorhandene Netz ist technisch
möglich; eine Entscheidung über den Ausbau kann jedoch erst anhand einer Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung erfolgen, wenn ein entsprechender Bedarf für Erdgasanschlüsse besteht, bzw. keine Erschließung
mit Nahwärme durch Dritte erfolgt.

Bei neuen Erschließungsstraßen und -wegen sollte vorsichtshalber darauf geachtet werden, dass eine
Trasse für eine Gasleitung vorgesehen wird. Bei Privatstraßen oder -wegen muss dann ein entsprechen-
des Leitungsrecht für die Gasleitung im Bebauungsplan eingetragen werden.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis ist dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden. 

Ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu beachten. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.
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Baumpflanzungen: Hinsichtlich der erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen gelten die
Vorgaben des Technischen Regelwerkes DVGW GW 125 (M). Falls bei geplanten Baumpflanzungen der
Mindestabstand von 2,50 m zu unseren Versorgungsleitungen unterschritten wird, sind mechanische
Schutzmaßnahmen erforderlich, die durch den Erschließungsträger abzustimmen, zu veranlassen und
zu bezahlen sind.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis ist dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

5 Gemeinde Za-
berfeld

Schreiben vom
11.10.2022

Durch den o.g. Bebauungsplanentwurf werden die Belange der Gemeinde Zaberfeld nicht berührt. Be-
denken oder Anregungen in Bezug auf die Planungen haben wir deshalb nicht vorzubringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

6 Gemeinde Sulz-
feld

Schreiben vom
11.10.2022

Wir wurden mit Mail vom 07. Oktober 2022 über den gefassten Beschluss des Gemeinderates der Ge-
meinde Kürnbach zur Aufstellung des Bebauungsplans „Mühlstraße“ und der örtlichen Bauvorschriften
zu diesem Bebauungsplan  informiert.

Die Interessen und Aufgaben der Gemeinde Sulzfeld sind von dieser Aufstellung nicht tangiert.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

7 Vodafone West
GmbH

Schreiben vom
14.10.2022

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

8 Regierungspräsi-
dium Karlsruhe,
Abteilung 4 -
Mobilität, Ver-
kehr, Straßen

Schreiben vom
17.10.2022

Der Bebauungsplan „Mühlstraße“ tangiert lediglich Gemeindestraßen, jedoch keine Bundes- oder Lan-
desstraßen. Aus diesem Grund hat die Abteilung 4 des Regierungspräsidiums Karlsruhe keine Einwände
oder Anregungen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

9 Landesamt für
Denkmalpflege

Schreiben vom
18.10.2022

Seitens der archäologischen Denkmalpflege bestehen keine Bedenken gegen die geplanten Maßnah-
men.

Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die Planungsunter-
lagen mit aufzunehmen.

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt
werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde an-
zuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befun-
de (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vier-
ten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit dies aus den Planunterlagen ersichtlich ist,
nicht direkt betroffen.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis ist dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

10 Vodafone GmbH

Schreiben vom
19.10.2022

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist
unsererseits derzeit nicht geplant.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

11 Regierungspräsi-
dium Karlsruhe,
Abteilung 2 -
Wirtschaft,
Raumordnung,

Durch den vorliegenden Bebauungsplan sollen im Gebiet südlich der Mühlstraße städtebauliche Fehl-
entwicklungen verhindert und die Bebauung in zweiter Reihe begrenz werden. Der Geltungsbereich
umfasst ca. 1 ha. Es wird ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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Bau-, Denkmal-
und Gesund-
heitswesen

Schreiben vom
19.10.2022

Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 legt das Areal als bestehende Siedlungsfläche mit überwie-
gender Wohn- und Mischnutzung fest. Der vorliegenden Planung stehen keine Belange der Raumord-
nung entgegen.

12 Kampfmittel-
beseitigungs-
dienst B-W

Schreiben vom
20.10.2022

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. Weltkrieges
stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtser-
forschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen.

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen ein-
zustufen.

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings Luftbild-
auswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf
vertraglicher Basis nur noch kostenpflichtig durchführen.

Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die dafür benötigten Formu-
lare können auch unter www.rp-stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang.

Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampfmittelbeseitigungs-
dienst des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg auf die Entschärfung, den Transport und die
Vernichtung von Kampfmitteln beschränken.

Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach und die Bergung von Kampfmitteln
kann vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen vollständige Kosten-
erstattung übernommen werden. Soweit der Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht tätig werden kann,
sind für diese Aufgaben gewerbliche Unternehmen zu beauftragen.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis ist dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Anlagen:

< Auftrag zur Überprüfung auf Kampfmittelbelastung/Luftbildauswertung

< Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdien-
stes

< Merkblatt Kampfmittelfrei bauen

< Kostensätze und Entgelte

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

13 Industrie- und
Handelskammer
Karlsruhe

Schreiben vom
21.10.2022

Nach fachlicher Prüfung des von Ihnen vorgelegten Bebauungsplans möchten wir Ihnen mitteilen, dass
die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen hat.

Wir gehen davon aus, dass das im Planungsgebiet ansässige Restaurant mit Besenwirtschaft und Wein-
gut entsprechend frühzeitig in die Planung mit eingebunden wurde und dessen Bedürfnisse so Einzug
in die Planung gefunden haben. Nur so kann auch ein langfristiges Bestehen an diesem Standort gesi-
chert werden. Sollte dies nicht erfolgt sein, wäre dies unbedingt noch nachzuholen.

Wird zur Kenntnis genommen. Das ansässige Restaurant
mit Besenwirtschaft und Weingut wurden im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung in die Planung eingebunden
und wird im weiteren Verfahren weiterhin beteiligt. Steht
der Planung nicht entgegen.

Wird zur Kennt-
nis genommen.
An der Planung
wird festgehal-
ten.

14 Landesamt für
Geologie, Rohst-
offe und Berg-
bau

Schreiben vom
24.10.2022

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden wer-
den können
Keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes
Keine

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken
Geotechnik
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange keine fachtech-
nische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein
ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt,
liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls die Übernahme
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan:

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbe-
reich quartärer Lockergesteine (Löss) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. Darunter werden die
Gesteine der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) erwartet.

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind,
sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wie-
derbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszu-
schließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaft-
lich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung
eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer
Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte
von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mul-
den-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts,
zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B.
offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis ist dem Bebau-
ungsplan beigefügt worden.

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Boden
Da ausschließlich Böden in Siedlungsflächen vom Planungsvorhaben betroffen sind und davon ausge-
gangen werden kann, dass diese weitestgehend anthropogen verändert wurden, sind aus bodenkundli-
cher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Mineralische Rohstoffe
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzubringen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Grundwasser
Im Planungsgebiet laufen derzeit keine hydrogeologischen Maßnahmen des LGRB und es sind derzeit
auch keine geplant.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Bergbau
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plan-
gebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unter-
irdische Keller) betroffen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Geotopschutz
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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Allgemeine Hinweise
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Kartenwerk,
eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen
werden kann.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Anlagen:

< Merkblatt für Planungsträger

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

15 Höhere Natur-
schutzbehörde

Schreiben vom
26.10.2022

Sie haben uns als Höhere Naturschutzbehörde (HNB) mit Email vom 04.07.2022 im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange den Entwurf des Bebauungsplans zur Stellungnahme übersandt.

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden ganz überwiegend von der Unteren
Naturschutzbehörde (UNB) wahrgenommen (vgl. § 58 Absatz 1 NatSchG). Wir gehen davon aus, dass Sie
die zuständige UNB in Ihrem Verfahren ebenfalls beteiligt haben.

Gegebenenfalls sind wir als HNB für die Erteilung einer natur- oder artenschutzrechtlichen Ausnahme
oder Befreiung zuständig. Sofern eine solche erforderlich ist, benötigen wir einen förmlichen Antrag,
der sich in seiner Begründung explizit auf die Tatbestandsvoraussetzungen der Ausnahme- oder Befrei-
ungsregelung bezieht. Die Frist des § 4 BauGB gilt in diesem Fall nicht. 

Im Anhang finden Sie eine Tabelle, aus der Sie ersehen können, in welchen Fällen eine Zuständigkeit
der Höheren Naturschutzbehörde (HNB) gegeben ist, sowie Hinweise zum Verfahren.

Wird zur Kenntnis genommen. Die zuständige untere
Naturschutzbehörde wurde ebenfalls am Verfahren be-
teiligt. 

Wird zur Kennt-
nis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.
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16 Regionalverband

Mittlerer Ober-
rhein

Schreiben vom
26.10.2022

Der Planbereich innerhalb der Ortslage von Kürnbach ist im Regionalplan als bestehende Siedlungsflä-
che mit überwiegender Wohn- und Mischnutzung dargestellt.

Regionalplanerische Belange sind hiervon nicht berührt.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

17 Gemeinde Ober-
derdingen

Schreiben vom
27.10.2022

Die Belange der Gemeinde Oberderdingen werden von der Planung nicht berührt. Wir haben keine
Bedenken und wünschen einen zügigen Verlauf des Verfahrens.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

18 Landratsamt
Karlsruhe, Ver-
fahrenskoordi-
nation

Schreiben vom
31.10.2022

keine Äußerung. Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

Wie wir Ihnen im Vorfeld bereits mitteilten, ist uns die Abgabe einer Stellungnahme zur gesetzten Frist
bis zum heutigen 31.10.2022 nicht möglich. Wir baten daher um Fristverlängerung, welche uns nach
heutiger Mitteilung jedoch nicht genehmigt werden kann.  

Wir behalten uns die Abgabe einer Stellungnahme für alle im Haus beteiligten Fachämter im weiteren
Verfahren vor.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.

19 Landratsamt
Karlsruhe, Ver-
fahrenskoordi-
nation

Schreiben vom
31.10.2022

Ergänzend zu unserem Schreiben können wir Ihnen mitteilen, dass das Amt für Straßenverkehr sowie
das Gesundheitsamt die Rückmeldung gaben, dass ihrerseits keine Bedenken oder Anregungen be-
stehen.

Wird zur Kenntnis genommen. Wird zur Kennt-
nis genommen.


